



Übertragung von Pflichten
nach dem Arbeitsschutzgesetz

für Amts-/Betriebs-/Institutsleitung und für dessen/deren Stellvertretung
(§§ 3 und 13 ArbSchG mit §§ 9 und 130 OWiG bzw. § 14 StGB sowie
§§ 15 und 209 SGB VII in Verbindung mit §§ 2, 12 und 13 BGV A 1
„Grundsätze der Prävention“)

      	Frau/Herrn 			
     	werden für den Bereich	
      	der Stadt Duisburg
die der Stadt als Arbeitgeberin hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung im Rahmen der bestehenden Dienstvorschriften / für die Zeiten der Vertretung der Amts-/Betriebs-/Institutsleitung
· Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten
· Anordnungen und sonstige Maßnahmen zu treffen
· die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überwachen
· die nicht hinreichend wirksamen Maßnahmen geeignet anzupassen
· arbeitsmedizinische Untersuchungen von Beschäftigten zu veranlassen
soweit die zur Verfügung stehenden Mittel nicht überschritten werden. 
Im Übrigen sind Mittel zu beantragen.
Reichen die dienstlichen Befugnisse der/des Verpflichteten nicht aus, erforderliche 
Handlungen selbstständig vorzunehmen, besteht die Pflicht, unverzüglich auf die zur 
Mitwirkung oder zur Entscheidung befugten Stellen einzuwirken.
Jeweils eine Kopie dieser Pflichtenübertragung ist bestimmt für
· Amt für Personal- und Organisationsmanagement 11-41
· die Personalakte
· die verpflichtete Person

       	Duisburg, den 
      	Stadt Duisburg
      	Der Oberbürgermeister
	In Vertretung


	zuständige/r Beigeordnete/r				Unterschrift der verpflichteten Person
